
 

GtV-Bundesverband Geothermie e.V.  
Mitgliederservice 
Albrechtstrasse 22 
10117 Berlin 

 

//Mitgliedsantrag Korporative Mitgliedschaft 
        *Diese Felder bitte unbedingt ausfüllen! 
   
Name und Sitz  

der Firma* 

   

Anrede*:  Titel  

Vorname*:  Name*  

Straße, Nr.*:  PLZ* / Ort*  

Bundesland:  E-Mail*  

Telefon*:    

  

(Bitte für jeden angemeldeten Mitarbeiter persönliche Daten auf einem gesonderten Blatt angeben)   

� 1 Mitarbeiter angemeldet; 550 €/ Jahr 
� 2 Mitarbeiter angemeldet; 660 €/ Jahr  
� bis 5 Mitarbeiter angemeldet; 880 €/ Jahr  
� bis 9 Mitarbeiter angemeldet; 1100 €/ Jahr  
� bis 12 Mitarbeiter angemeldet; 1650 €/ Jahr  
� über 12 Mitarbeiter angemeldet; Betrag frei verhandelbar  
 
Mitgliedschaft Öffentliche Einrichtung/Universität 

� 220 €/ Jahr 
 
Mitgliedschaft in Sektion  
 

� Oberflächennahe Geothermie 
� Tiefe Geothermie 
x   Geothermische Vereinigung   
 

Einzugsermächtigung oder 
Rechnung 

 

Die Einzugsermächtigung spart Papier und Verwaltungskosten!  
Bei unberechtigter Belastung Ihres Kontos haben Sie 6 Wochen  
Widerspruchsfrist. Ihre Zahlungsweise (bitte ankreuzen):  
 
� Einzugsermächtigung jährlich                             � Rechnung  jährlich                             
 

Bankverbindung   

Kontoinhaber/in  Kontonummer 

Bankleitzahl  Kreditinstitut 

Datum*  Unterschrift* 

 

 
//Bitte füllen Sie dieses Antragsformular aus, unterschreiben Sie es  und senden es per Post oder per Mail an den  
GtV-BV Geothermie e.V.  Über Ihre Aufnahme entscheidet das Präsidium des GtV-BV Geothermie. Die Entscheidung wird Ihnen 
schnellstmöglich mitgeteilt. 
//Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns unter  Tel. 030.200 954 950 oder über mitgliederservice@geothermie.de 
//Datenschutz: Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und – ggf. durch Beauftragte 
des GtV-BV Geothermie – auch zu vereinsbezogenen Informations- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe 
an Dritte findet nicht statt.   
// Eine Kündigung ist nur zum Jahresende mit einer Frist von 3 Monaten möglich.  


